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Die Krankenhausversorgung ist seit Jahr-

zehnten Gegenstand kontroverser politischer

Debatten. Sie entzünden sich etwa an der allge-

meinen Kostenentwicklung im Gesundheitswe-

sen, an Innovationen in der Medizin, an verän-

derten Erwartungshaltungen der Patienten und

an der demografischen Entwicklung. Der zu-

nehmende ökonomische Druck, insbesondere

auch auf den Krankenhaussektor, wirft zuneh-

mend Fragen nach dem leitenden normativen

Maßstab der Krankenhausversorgung auf.

Als maßgebliches ethisches Leitprinzip stellt

der Deutsche Ethikrat das Patientenwohl in den

Mittelpunkt seiner Stellungnahme. Drei Krite-

rien bestimmen das Patientenwohl: die selbst-

bestimmungsermöglichende Sorge für den Pa-

tienten, die gute Behandlungsqualität sowie Zu-

gangs- und Verteilungsgerechtigkeit.

Mit Blick auf diese drei Kriterien ergeben

sich unterschiedliche Konfliktfelder. Diese be-

treffen vor allem die schwindenden Möglichkei-

ten einer angemessenen Kommunikation in der

Arzt-Patient-, Pflegende-Patient- und Thera-

peut-Patient-Beziehung sowie die zunehmende

Schwierigkeit für die im Krankenhaus Tätigen,

ihre berufsethischen Pflichten umzusetzen. 

Zudem erweist es sich insbesondere mit Blick

auf Patientengruppen mit besonderen Bedarfen

als zunehmend problematisch, für sie einen glei-

chen Zugang zu Krankenhausleistungen und eine

gerechte Verteilung der Ressourcen sicherzustel-

len. Dies betrifft Kinder und Jugendliche, Patienten

in hohem Lebensalter, Patienten mit geriatrietypi-

schen Erkrankungen, mit Demenz, mit Behinde-

rung und Patienten mit Migrationshintergrund.

Der Deutsche Ethikrat legt 29 Empfehlun-

gen zur Verankerung und Gewährleistung der

Patientenwohlorientierung in der Kranken-

hausversorgung vor. Zunächst empfiehlt der

Ethikrat, eine bessere Kommunikation im Kran-

kenhaus sicherzustellen. Zudem sollte der zeit-

liche und organisatorische Aufwand bei den

Vorgaben für die Vergütung innerhalb des DRG-

Systems berücksichtigt werden. Dies betrifft

 sowohl die Kommunikation mit Patienten als

auch die interprofessionelle Kommunikation.

Zur Weiterentwicklung des DRG-Systems

empfiehlt der Ethikrat, Fehlanreizen entgegenzu-

wirken, die dem Patientenwohl entgegenstehen,

z. B. indem sie eine vorzeitige oder verzögerte

Entlassung oder Verlegung eines Patienten nahe-

legen. So sollte bei multimorbiden Patienten die

Abrechnung von zwei und mehr DRGs für einen

Krankenhausaufenthalt ermöglicht werden. 

Für hochaltrige Patienten, Patienten mit sel-

tenen Erkrankungen oder Patienten mit beson-

deren Verhaltensauffälligkeiten sollten neue

Vereinbarungsmöglichkeiten für Zusatzentgelte

geschaffen werden. Zur Vermeidung unnötiger

Eingriffe und Prozeduren sollten Vergütungs-

modelle entwickelt und geprüft werden, in de-

nen auch die begründete Unterlassung etwaiger

Maßnahmen ihren Niederschlag findet.

Zur besseren Krankenhausversorgung für

Patientengruppen mit besonderen Bedarfen

empfiehlt der Ethikrat unter anderem, kinder-

spezifische DRGs einzuführen bzw. die Kinder-

medizin vom DRG-Abrechnungssystem zu ent-

koppeln. Für Menschen mit Behinderung soll-

ten im Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-

tion Krankenhäuser barrierefrei gestaltet und

Bedingungen geschaffen werden, die ihren be-

sonderen Belangen gerecht werden. Außerdem

sollte allen Menschen mit Behinderung der Zu-

gang zur Leistung zusätzlicher Assistenzpflege

im Krankenhaus ermöglicht werden. Für Pa-

tienten mit Demenz sollten demenzsensible

Versorgungsstrukturen gefördert werden.

Leicht gekürzte Fassung der Pressemitteilung
03/2016 des Deutschen Ethikrates. Der vollständige
Text der Stellungnahme findet sich im Internet 
unter: www.ethikrat.org (Rubrik Publikationen, 
Stellungnahmen).

Patientenwohl als Leitprinzip für Kliniken verankern

In einer kürzlich veröffentlichten

Stellungnahme hat der Deutsche

Ethikrat Empfehlungen für eine

Umgestaltung der Krankenhaus-

versorgung vorgelegt. 


